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Kapitel 1 

 Problemstellung und Einführung in die Thematik 

Problemstellung und Einführung in die Thematik 
§ 1 Problemstellung 

Problemstellung 
Die Frage nach der Existenz einer Gefahrengemeinschaft im Versicherungs-
wesen ist auch und vor allem für die Rechtswissenschaft keine neue Thema-
tik1; Pataki2 ist Recht zu geben, wenn er konstatiert, der Terminus ziehe sich 
„durch das versicherungsrechtliche Schrifttum wie ein roter Faden“. Dennoch 
hat die Fragestellung nichts an Aktualität eingebüßt; es scheint in gewissen 
Abständen eine Renaissance der Debatte zu geben, wobei sich ablehnende 
und befürwortende Haltung unversöhnlich gegenüberstehen3. Aktueller Aus-
gangspunkt für eine Wiederaufnahme der Diskussion sind die beiden Urteile 
des BVerfG vom 26.07.2005 zur Überschussbeteiligung in der Lebensversi-
cherung4 sowie – ganz aktuell – die am 01.03.2011 verkündete Entscheidung 

                                                
1 Vgl. nur Dreher Rechtsprodukt S. 35, 124 ff. m.w.N.; Büchner ZVersWiss 1978, 

579 ff.; E. Prölss VersR 1950, 137 f. 
2 Pataki Geschäftsbesorgungsgedanke S. 36. 
3 Die rechtliche Relevanz der Gefahrengemeinschaft erkennen an (hier noch ohne Diffe-

renzierung nach – deutlich divergierenden – Zielrichtungen, vgl. dazu insbesondere Kapitel 1, 
§ 3 I und Kapitel 5, § 2 II): Prölss/Martin/J. Prölss Vorbem. II Rdn. 1; Bruck/Möller Einl. 
Rdn. 66, § 1 Rdn. 4; MünchKommVVG/Bruns Vorbem. vor §§ 307–309 BGB Rdn. 77; 
Bruck in Beiträge zum Wirtschaftsrecht II, S. 1260 (1268 f.); Eichler Versicherungsrecht 
S. 8 ff.; R. Schmidt in FG E. Prölss, S. 247 (248 f.); Schwarz NJW 1995, 491 ff.; Rassow 
VersR 1983, 893 (894 f.); Büchner ZVersWiss 1978, 579 (584 f.). Ohne sich mit der Frage 
eingehender auseinanderzusetzen, aber dennoch bejahend: Deutsch, Das neue Versicherungs-
vertragsrecht, Rdn. 153; Langheid NJW 2006, 3317 (3318); Schenke VersR 2006, 725 (726); 
Armbrüster VersR 2003, 675 (676, 679); J. Prölss NVersZ 2000, 153 (157 f.); Schünemann 
JuS 1995, 1062 (1065). Aus der Rechtsprechung vgl. BGHZ 79, 76 (88); 84, 286 (272); 88, 
78 (81); BGH VersR 1960, 549 (550); 1978, 1037. Ablehnend stehen der Gefahrengemein-
schaft mit rechtlicher Relevanz u.a. gegenüber: Dreher Rechtsprodukt S. 127; Pataki Ge-
schäftsbesorgungsgedanke S. 46, 51; Schwintowski, Der private Versicherungsvertrag zwi-
schen Recht und Markt, S. 93; Frey Gleichbehandlung S. 28 ff.; E. Lorenz, Gefahrengemein-
schaft und Beitragsgerechtigkeit, S. 14 f.; Jung VersR 2003, 282 (287); Schmidt-Salzer in FS 
E. Lorenz (1994), S. 587 (614 ff.); Karten VW 1981, 1604 (1615); Werber VW 1981, 1378 
(1380); Schmidt-Rimpler VersR 1963, 493 (504 ff.). 

4 1 BvR 782/94 – BVerfGE 114, 1 ff. = NJW 2005, 2363 ff.; 1 BvR 80/95 – BVerfGE 
114, 73 ff. = NJW 2005, 2376 ff. Siehe dazu die verfassungsrechtlichen Ausführungen, Kapi-
tel 3, § 2. 
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des EuGH, welche zwingend die Schaffung von Unisex-Tarifen fordert, um 
die Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu gewährleisten5. Erneute 
Belebung verdient die Gefahrengemeinschaftsdiskussion auch im Hinblick 
auf die zum 1. Januar 2008 in Kraft getretene (Total-)Reform des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG)6. Das bisher gesetzlich fixierte Alles-oder-
Nichts-Prinzip wurde dabei größtenteils in ein Quotelungsprinzip umgewan-
delt und das Kausalitätserfordernis im Rahmen der Obliegenheitsverletzungen 
– angelehnt an die bereits seit längerem in der Rechtsprechung vorgenomme-
ne Korrektur7 – gesetzlich verankert. Der Versicherer hat zudem neue, weiter-
gehende Informations- und Beratungspflichten einzuhalten. Allein diese Bei-
spiele verdeutlichen bereits die Intention des Gesetzgebers: die Schaffung zu-
sätzlichen Verbraucherschutzes8. 

Das Bild der Versicherung, welches zumeist in der Öffentlichkeit gezeich-
net wird und als Grundlage der Reform dient, ist das eines bloßen Bündels 
individueller und voneinander unabhängiger Verträge, die der Versicherer als 
Unternehmer mit einzelnen Versicherungsnehmern schließt. Doch trifft dies 
tatsächlich den Kern der Versicherungsunternehmung? Werden das Verhältnis 
von Versicherer und Versicherungsnehmer sowie das Verhältnis der Versi-
cherungsnehmer untereinander damit korrekt abgebildet? Müsste nicht viel-
mehr – angesichts des Funktionsprinzips der Privatversicherung, des Risiko-
ausgleichs im Kollektiv9 – eine Interessenabwägung im Dreiecksverhältnis 
vorzunehmen sein, unter Berücksichtigung der Interessen der Gesamtheit aller 
Versicherungsnehmer auch im einzelnen Versicherungsvertrag? Diese Frage 
lässt sich im Spannungsverhältnis Individuum – Kollektiv noch weiter zuspit-
zen, mit dem Ergebnis zweier Extrempositionen:  

                                                
5  EuGH, Rechtssache C–236/09 – Test-Achats, Urteil vom 01.03.2011 betreffend ein Vor-

abentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht von der Cour constitutionnelle (Bel-
gien). 

6 Art. 1 des Gesetzes vom 23.11.2007, BGBl. I S. 2631 ff. 
7 Zur Relevanzrechtsprechung vgl. BGH r+s 2005, 420 f.; BGHZ 96, 88 (91 f.); BGH 

VersR 1969, 411 (412); BGHZ 40, 387 (389). 
8 Vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, A. Problem und Ziel. Mangels Differenzie-

rung zwischen Verbrauchern und Unternehmern im Versicherungsrecht kommen die Schutz-
maßnahmen allen Versicherungsnehmern gleichermaßen zugute; vgl. dazu auch Freitag r+s 
2008, 96: „Insoweit ließe sich als gesetzgeberische Zielsetzung eher die Stärkung eines all-
gemeinen Kundenschutzes festhalten [...]“. 

9 Der Begriff des „Kollektivs“ wird in dieser Arbeit fortlaufend auch für die Gesamtheit 
der Versicherungsnehmer eingesetzt, ebenso findet die Bezeichnung des „Kollektivinteres-
ses“ Verwendung. Hierbei handelt es sich um eine Anlehnung an die später noch näher zu 
erläuternde Funktionsweise der Privatversicherung (siehe unten Kapitel 2, § 2), ein etwaiges 
„kommunistisches“ Verständnis ist – dies sei klargestellt, um Fehlinterpretationen zu vermei-
den – nicht intendiert. 
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Auf der einen Seite steht das klassische Idealbild der gegenseitigen Absi-
cherung10 unter dem Motto „Einer für alle, alle für einen“. Hier kommt einem 
Versicherungsunternehmer so gut wie keine eigenständige Bedeutung zu, die 
Versicherungsnehmer benötigen ihn allenfalls als „Organisator“ ihrer „Um-
verteilungsgemeinschaft“, d.h. dem Versicherer käme allein eine Stellung als 
Treuhänder bzw. Geschäftsbesorger zu11. Versicherung ist in diesem Kontext 
gleichzusetzen mit der Gesamtheit der Versicherungsnehmer, welche ein 
Sondervermögen errichten, aus dem von Schadensereignissen Betroffene Er-
satz erhalten. Dieser Ansatz – (minimal abgemildert) zu finden in einem von 
der SPD-Fraktion bereits im Jahre 1997 in den Bundestag eingebrachten, al-
lerdings letztlich nicht umgesetzten Entwurf zum neuen VVG12 – stellt in sei-
ner Reinform das gesamte geltende Geschäftsmodell der Versicherer in Fra-
ge13. Vom Grundansatz her findet sich dieses genossenschaftlich geprägte 
Modell in den Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (VVaG) wieder.  

Auf der anderen Seite steht das Wirtschaftsunternehmen des freien Mark-
tes – zumeist als Aktiengesellschaft ausgestaltet –, dessen oberste Priorität der 
shareholder value ist14. Der Versicherungsnehmer tritt in diesem Modell le-
diglich als Kunde auf, welcher das Produkt Versicherung nachfragt15; häufig 
wird der Versicherungsvertrag dabei mit einem einfachen Kaufvertrag gleich-
gesetzt16. Diese Konstruktion entspricht eher dem herrschenden Bild von Ver-
sicherung in der Bevölkerung. Zum Teil wird dem Versicherer sogar das „Ge-
schäft mit dem Unglück“ vorgeworfen17, da er Kapital aus dem Schadensrisi-
ko seiner Versicherungsnehmer schlägt, welche auf die Absicherung angewie-
sen sind18. Aber auch für den einzelnen Versicherungsnehmer steht in diesem 

                                                
10 Ob es sich hierbei tatsächlich um Versicherung handelt, ist später noch eingehender zu 

untersuchen, vgl. Kapitel 2, § 1. 
11 Dieses Modell vertreten primär der Geschäftsführer des Bundes der Versicherten H. D. 

Meyer Versicherungs(un)wesen S. 16 ff.; ders. ZRP 1990, 424 (428) und Schünemann JZ 
1995, 430 (431); ders. BB 1995, 417 (418 f.); ders. JuS 1995, 1062 (1066 ff.).  

12 BT-Drs. 13/8163 vom 2. Juli 1997. 
13 Hesberg/Karten NVersZ 1999, 1. Dazu ausführlich Kapitel 5, § 2 II. 
14 Bruck in Beiträge zum Wirtschaftsrecht II, S. 1260 (1264); E. Prölss ZVersWiss 1961, 

109 (122 f.). Vgl. ausführlich zu der Problematik Farny, Shareholder Value versus Policyhol-
der Value von Versicherungsunternehmen, 2003. 

15 Wilke in Farny, HdV, Stichwort: Versicherungsnehmer als Partner der Individualversi-
cherung, S. 1101. Zur Einordnung der Versicherung als Rechtsprodukt vgl. Dreher Rechts-
produkt. 

16 Hartwig/Möhrle VW 2001, 722. Kritisch zu diesem Vergleich Prölss/Martin/J. Prölss 
§ 1 Rdn. 83; Rassow VersR 1983, 893. Vgl. zur historischen Einordnung der Versicherung als 
Kauf des eventus periculi Nehlsen-von Stryk Seeversicherung S. 27. 

17 Vgl. nur Adams ZIP 1997, 1224 (1227): „Ausplünderung von Versicherungskunden“. 
18 Dem tritt R. Schmidt VersR 1991, 516 (517) entgegen: „Dieses findet in den unzulässig 

vergröbernden Formeln Ausdruck, der VN stehe, selbst ‚arm‘ und ‚schwach‘, einem ‚reichen‘ 
und ‚starken‘ Versicherer gegenüber“. Hingegen Böttner Treuhandmodelle S. 33: „Es gilt in 
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Modell der individuelle Vorteil gegenüber dem Vertragspartner Versicherung 
im Vordergrund, nicht die Funktionsfähigkeit eines Kollektivs19. Die Prämie 
wird gezahlt, um von der Last des Risikos jedenfalls in finanzieller Hinsicht 
befreit zu werden. Dies führt zu einer steigenden Anspruchshaltung der Versi-
cherungsnehmer im Hinblick auf die Versicherungsleistungen, die Problema-
tik des moral hazard bis hin zum Versicherungsbetrug nimmt zu20. Der Versi-
cherungsvertrag ist hier ein Individualvertrag wie jeder andere, beispielsweise 
ein Bankvertrag21, bei welchem ebenso ein Unternehmen Dauerverträge mit 
vielen Kunden abschließt. Eine irgendwie geartete rechtliche Berücksichti-
gung der Tatsache, dass das Versicherungsunternehmen einen Risikoaus-
gleich innerhalb der Gesamtheit der Versicherungsnehmer vornimmt22, wird 
in diesem Modell zumeist abgelehnt, es handele sich dabei um einen rein 
ökonomischen bzw. versicherungsmathematischen Vorgang ohne Auswir-
kungen auf rechtlicher Ebene23. 

Bereits aus dieser knappen Zusammenfassung wird deutlich, dass beide 
Ansichten nicht ohne Weiteres in Einklang zu bringen sind. Dies führt zu ei-
nem – nicht selten auch polemisch geführten24 – Streit, in welchem die jeweils 
                                                
diesem Fall der Satz: ‚Je weniger zum Zweck der Schadensregulierung ausbezahlt wird, desto 
größer der Unternehmensgewinn!‘ Dies führt zwangsläufig dazu, dass die Versicherungsun-
ternehmen ein starkes Interesse daran haben, Zahlungen zur Schadensregulierung zu vermei-
den“. Und auch insgesamt wird die wirtschaftlich starke Position des Versicherers häufig als 
Bedrohung für den auf die Versicherung angewiesenen Versicherungsnehmer angesehen, 
welcher in Bezug auf die Vertragsausgestaltung keinerlei Mitsprachemöglichkeit hat, sondern 
sich nur für „ja“ oder „nein“ entscheiden kann – und selbst dies angesichts oft gleichlautender 
AVB verschiedener Versicherer auch nur begrenzt, will er das Risiko in jedem Falle abwäl-
zen; vgl. z.B. Walek, Die Grenzen der Privatautonomie im Privatversicherungsrecht, S. 66, 
119. 

19  Winter Versicherungsaufsichtsrecht S. 159. 
20  Zum Versicherungsbetrug als betriebswirtschaftlichem Problem siehe Fetchenhau-

er/Müller VW 1996, 620 ff. 
21  Die Parallele zum Bankvertrag wird in der Argumentation zu bestimmten Themen-

komplexen häufig herangezogen, vgl. nur Böttner Treuhandmodelle S. 45 f.; Sieg Wechsel-
wirkungen S. 6. 

22  Hierzu ausführlich unten Kapitel 2, § 2. 
23  Pachlatko Selbstverständnis S. 23 stellt fest, dass die Gefahrengemeinschaft heute nur 

noch die Bedeutung eines versicherungstechnischen Prinzips habe, die soziologische Kompo-
nente hingegen keine Rolle spiele. Als „schlichte Finanzierungsgemeinschaft“ betitelt 
Schwintowski, Der private Versicherungsvertrag zwischen Recht und Markt, S. 93 die Ge-
samtheit der Versicherungsnehmer, wobei dies angesichts der Verwendung des Wortes „Ge-
meinschaft“ schon wieder eher weitgehend ist. Ebenfalls ablehnend hinsichtlich eines Bezie-
hungsgefüges der Versicherungsnehmer äußert sich z.B. Dreher Rechtsprodukt S. 125. 

24  Siehe nur den „Schlagabtausch“ zwischen Grote/Langheid VersR 2003, 1469 (1473) 
und VersR 2004, 823 und Schünemann VersR 2004, 817 (820). Pataki Geschäftsbesorgungs-
gedanke S. 45 führt dies auf die ideologische bzw. lobbyistische Prägung der Diskussion zu-
rück, zu der im Folgenden unter Kapitel 1, § 3 I noch Stellung genommen werden soll. Schü-
nemann BB 1995, 417 spricht lediglich davon, dass im Versicherungsrecht aufgrund der vita-
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andere Auffassung für absurd gehalten wird25. Interessant ist dabei, dass zwar 
ersteres Modell den Verbraucherverbänden zuzuschreiben ist, letzteres jedoch 
nicht der Auffassung der Versicherungsunternehmen entspricht, wie man zu-
nächst vermuten könnte. Die Ablehnung der Existenz einer Gefahrengemein-
schaft ist überwiegend in der Wissenschaft zu finden, während diesbezüglich 
bei Verbraucherschützern und Versicherern überraschend Einigkeit besteht. 
Der Gefahrengemeinschaftsgedanke prägt auch das Selbstverständnis der Ver-
sicherungen. Die WWK (allerdings ein VVaG und damit dem genossenschaft-
lichen Modell von seiner Grundtendenz her näher als eine Versicherungs-AG) 
beispielsweise wirbt seit 2008 in einer Kampagne mit Fernsehspots und Print-
werbung mit dem Slogan: „Es ist die Gemeinschaft, die uns stark macht“26. 
Dennoch muss man sich klar machen – dies ist nun weniger überraschend –, 
dass die Versicherer größtenteils deutlich andere Schlüsse aus der Existenz 
einer Gefahrengemeinschaft ziehen wollen als die Verbraucherverbände27. 

Trotz dieser anhaltenden Auseinandersetzung ist eine umfassende dogma-
tische Analyse des Gefahrengemeinschaftsprinzips in der Versicherung bisher 
unterblieben; für eine etwas intensivere Auseinandersetzung mit der Frage 
seien beispielhaft die Werke von Schwarz28 und Dreher29 sowie für einen 
marketing- und managementtechnischen (und daher rechtliche Gesichtspunkte 
nur am Rande berücksichtigenden) Ansatz Haller30 und Pachlatko31 genannt. 
Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass in neuerer Zeit immer mehr Auto-
ren das Thema für wenig ergiebig bzw. gänzlich überflüssig befinden32 oder 

                                                
len ökonomischen Interessen, des involvierten Kapitals und der Zahl der Versicherungsver-
hältnisse häufig „nicht völlig emotionslos argumentiert wird“ (mit Verweis auf H. D. Meyer 
Versicherungs(un)wesen, 1993). 

25  Vgl. nur Karten in FS Schwebler, S. 279 (283), welcher der Ansicht ist, dass ein Ab-
stellen auf das Wesen der Versicherung als Gefahrengemeinschaft eine „dogmatische, quasi 
freischwebende Position“ darstellt. Des Weiteren führt er aus: „Andererseits verdeutlicht es 
aber auch das faktische Gewicht dieser Ansichten in der Realität. Auch reine Glaubenssätze 
können Basis für Normen sein, wenn diese von Mehrheiten durchgesetzt werden.“ 

26  Dazu der Vorstandsvorsitzende der WWK, Jürgen Schrameier in einer Pressemittei-
lung vom 21.01.2009: „Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) sind wir auch 
heute noch ausschließlich unseren Kunden, sprich, unseren Mitgliedern, verpflichtet und 
agieren unabhängig von Aktionärsinteressen. Wir sind eine starke Gemeinschaft, alle tragen 
gemeinsam die Last des Einzelnen“. Die oben erwähnten Werbespots sind im Internet zu fin-
den unter http://www.wwk.de (Stand: 01.04.2011). 

27  Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter Kapitel 1, § 3 I. 
28  Schwarz Alles-oder-Nichts-Prinzip S. 94–113. 
29  Dreher Rechtsprodukt S. 124 ff. 
30  Haller Sicherungsteam S. 9 ff.  
31  Pachlatko Selbstverständnis S. 13 ff. 
32  So zum Beispiel Sieg Versicherungsvertragsrecht S. 23; ders. ZVersWiss 1985, 321 ff.; 

Müller in Rolf/Spahn/Wagner, Sozialvertrag und Sicherung, S. 129 (134 ff.). Pataki Ge-
schäftsbesorgungsgedanke S. 46 bezeichnet die Gefahrengemeinschaft als „rechtliches Nul-
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der Gefahrengemeinschaftsgedanke sogar als vollkommen irreführend und 
schlichtweg unvertretbar bezeichnet wird33. Dennoch birgt die Frage nach der 
Gefahrengemeinschaft ein großes Potential in sich, da sie – wie später noch zu 
zeigen sein wird – grundlegenden Einfluss auf das Versicherungswesen haben 
kann und – soviel sei vorweggenommen – haben muss und somit neben ihrem 
dogmatischen Anspruch auch Praxisbezogenheit herstellt. Schwarz34 schreibt 
hierzu: „Die Versichertengemeinschaft ist also ein Faktum des täglichen Le-
bens und nicht eine akademische Idee ohne Bezug zur Wirklichkeit“. 
E. Prölss35 spricht gar von einem „Leitstern für die Anwendung des Versiche-
rungsrechts“.  

Bei der Bearbeitung ist allerdings besonderes Augenmerk auf die Lobby-
gruppen zu richten. Die vorgebrachten Stellungnahmen sind nicht selten von 
bestimmten Interessen geleitet, so dass sie nicht vorschnell ohne genauere Ve-
rifizierung als stimmig hingenommen werden können. Vielmehr sind (versi-
cherungs)rechtspolitisch motivierte Statements kritisch zu hinterfragen und 
ein genauerer Blick auf die argumentative Untermauerung zu werfen36. 

§ 2 Gang der Untersuchung 
Gang der Untersuchung 
Die beste Vorgehensweise zur Untersuchung der Gefahrengemeinschaftsfrage 
offenbart sich nicht auf den ersten Blick. Vielmehr ist zunächst zu klären, von 
welchem Ende das Problem „aufzuzäumen“ ist: Ist eine Gefahrengemein-
schaft abstrakt nachzuweisen, um sodann deren Folgen für das Versicherungs-
recht aufzuzeigen? Oder ist dies unmöglich, weil sich die Gefahrengemein-
schaft gerade über ihre Rechtsfolgen definiert? Die Versicherung ist – wie im 
Übrigen das gesamte Recht, was häufig bei dogmatischen Streitigkeiten in 
Vergessenheit zu geraten scheint – kein absolut feststehendes Konstrukt, kei-

                                                
lum“. Als noch nicht abgeschlossen betrachtet hingegen Krömmelbein Gleichbehandlungs-
grundsatz S. 23 die Diskussion um die Gefahrengemeinschaft. 

33  Karten VW 1981, 1604 (1615) ist der Ansicht, der Begriff sollte „in der wissenschaftli-
chen Diskussion und in der Rechtspraxis möglichst vergessen werden, [er sei] trügerisch und 
für sachliche Folgerungen nicht tragfähig.“; ähnlich ders. in FS Schwebler, S. 279 (282 f.). 

34  Alles-oder-Nichts-Prinzip S. 103. 
35  VersR 1950, 137. 
36  Insbesondere Präve wird als Mitglied des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft (GDV) nicht selten eine voreingenommene Haltung vorgeworfen, beispiels-
weise von Schünemann VuR 2003, 58 mit Fn. 1. Ebenso wird Wandt lobbyistische Stellung-
nahme unterstellt, vgl. Schünemann in VersWissStud 34, S. 29 (41 mit Fn. 57). Allerdings 
gilt dies wohl – mit umgekehrten Vorzeichen – in gleichem Maße für den Kritiker. 
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ne naturgegebene Einrichtung37. Auch sie ist Objekt der Rechtsentwicklung – 
als Privatversicherung zuvörderst sogar Gegenstand der Wirtschaft, mit Re-
zeption im Recht38. Sodann wäre das Versicherungsrecht nach Anhaltspunkten 
zu durchforsten, welche einen Rückschluss auf die Gefahrengemeinschaft zu-
lassen. Die Analyse bestimmter Vorgaben und gesetzlicher Konstruktionen 
könnte die Annahme einer Gefahrengemeinschaft bestätigen bzw. zu einer 
solchen Annahme führen. Dies legte den Schluss nahe, dass die Gefahrenge-
meinschaft durchaus auch „abgeschafft“ werden könnte, indem die betreffen-
den Regelungen einfach einer Änderung unterzogen würden; es sei denn, es 
gäbe ein „Wesen der Versicherung“, welches den Kern des Gefahrengemein-
schaftsprinzips schützte.  

Doch betrachtet man einmal die Versicherung als solche genauer, so wird 
deutlich, dass die ökonomischen Gegebenheiten und Voraussetzungen für das 
Funktionieren von Versicherung möglicherweise der Schlüssel zu der Gefah-
rengemeinschaftsproblematik sein könnten. Dies würde bedeuten, dass eben 
doch eine Gefahrengemeinschaft auf abstrakter Ebene bestehen könnte, deren 
Rechtsfolgen sich anhand des geltenden Rechts nachvollziehen ließen, die 
aber auch für zukünftige Rechtsänderungen als Maßstab gelten müsste. Ist die 
Gefahrengemeinschaft sogar essentialium assecurationis, könnten Reformen 
das Gesetz so verändern, dass es der zugrunde liegenden Idee zuwiderläuft 
und damit einer Revision bedarf. Insbesondere bietet sich hier eine Analyse 
der gesetzlichen Gegebenheiten im Hinblick auf Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien an, wobei auch ein Vergleich zwischen dem alten VVG und 
dem neuen Gesetzeswortlaut nach der Reform vorzunehmen ist. 

Um eine stichhaltige Basis für das Gefahrengemeinschaftsprinzip heraus-
zuarbeiten, werden zunächst die historischen und ökonomischen Grundlagen 
des Versicherungswesens untersucht sowie eine verfassungsrechtliche Prü-
fung vorgenommen, mit welcher die Existenz einer Gefahrengemeinschaft 
möglicherweise gestützt werden kann. Ein positives Ergebnis unterstellt, sind 
konkrete Folgen der Gefahrengemeinschaft aufzuzeigen, bis hin zur Festle-
gung einer Grenze für den Gesetzgeber, die bei Reformüberlegungen vor al-
lem im Hinblick auf weitere Verbraucherschutzbestrebungen zu beachten ist. 
Auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Solidarität und dessen 
Verhältnis zum Gefahrengemeinschaftsprinzip ist notwendig. Die sich aus der 
Gefahrengemeinschaft ergebenden Auswirkungen bzw. Rechtsfolgen sollen 
anhand konkreter Beispiele aus dem Versicherungsalltag vertieft beleuchtet 

                                                
37  So auch (etwas zu allgemein) Hesberg/Karten NVersZ 1999, 1 (4): „Aus der angebli-

chen ‚Natur‘ der Versicherung kann also nichts Allgemeingültiges gefolgert werden [...]. Da 
sie eine bestimmte Regelung weder gebietet noch verbietet, ist der Gesetzgeber insoweit frei.“ 

38  Dreher Rechtsprodukt S. 3: „Versicherung ist ein abstraktes Gut, sie wird ausschließ-
lich durch Rechtstexte vergegenständlicht“; Pachlatko Wertfragen S. 147 im Hinblick auf den 
Zweck, den Nutzen der Versicherung. 
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werden, unter Einbindung aktueller Fragestellungen wie z.B. der Debatte um 
die Genomanalyse und den Basistarif in der Privaten Krankenversicherung. 
Ziel ist es, ein rechtliches Modell der Gefahrengemeinschaft zu entwickeln, 
welches den Anforderungen des modernen Marktes gewachsen ist und gleich-
zeitig Leitlinien für die am Versicherungsverhältnis Beteiligten vorgibt. 

§ 3 Der Gefahrengemeinschaftsgedanke im deutschen 
Rechtssystem 

Der Gefahrengemeinschaftsgedanke im deutschen Rechtssystem 
Der Frage nach dem Gefahrengemeinschaftsgedanken in der Versicherung 
nähert man sich am besten von der begrifflichen Seite. Zwar wird der Begriff 
der Gefahrengemeinschaft in Literatur und Rechtsprechung nicht selten ver-
wendet; was allerdings genau darunter zu verstehen ist und welche Konstella-
tion sich dahinter verbirgt, ist nicht unbedingt auf den ersten Blick klar bzw. 
möglicherweise sogar bisher nicht abschließend festgelegt. Die Lokalisierung 
einer Gefahrengemeinschaft in der Versicherung kann daher nur schwer vor-
genommen werden, ohne dass zuvor eine Verständigung über die zu suchen-
den Inhalte getroffen wurde. Hierfür ist eine Analyse der Fallgruppen dien-
lich, welche in anderen Bereichen des Rechts als „Gefahrengemeinschaften“ 
bezeichnet werden. Zuvor ist jedoch ein Blick auf die Verwendung des Ge-
fahrengemeinschaftsbegriffs in der Sprachregelung der verschiedenen Akteu-
re des Versicherungssektors zu werfen.  

I. Intentionen bei der Verwendung des Begriffs im Versicherungsrecht 

Um die im Fortgang dieser Arbeit heranzuziehenden Quellen einordnen zu 
können, ist es ratsam, vorab zu überprüfen, welche Intentionen der Verwen-
dung des Begriffs „Gefahrengemeinschaft“ zugrunde liegen. Dies ist je nach 
Gruppenzugehörigkeit unterschiedlich, wie bereits im Einleitungsabschnitt 
angeklungen ist. Eine saubere Aufarbeitung und Interpretation der Literatur 
im Hinblick auf Einzelfragen zur Gefahrengemeinschaft kann nur dann erfol-
gen, wenn der Blick immer auf das dahinter stehende Gesamtkonzept der 
Versicherung gerichtet bleibt, welches der jeweilige Autor vertritt, und seine 
darin enthaltenen Interessen Berücksichtigung finden.  

Zudem stellt sich die Frage, ob Versicherungswirtschaft und -wissenschaft 
den Begriff der Gefahrengemeinschaft in Übereinstimmung mit den anderen 
Rechtsbereichen verwenden, in welchen dieser Gedanke Platz greift. Dies soll 
in Kapitel 1, § 3 IV näher untersucht werden. 
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338, 360, 362 

– Risikozuschlag 36, 66, 138, 167, 178 f., 
209 

– Rückerstattung 113, 139, 145, 214 ff., 283, 
322, 360 

– Sicherheitszuschlag 66, 70, 138, 143, 
216 f. 

– Unteilbarkeit 223 ff. 
– Zurückbehaltungsrecht 342 f., 347 
Privatversicherung 4, 9, 28, 34 ff., 43, 45, 

53 f., 69, 77, 80, 110, 111, 112, 121, 
125 f., 148, 150, 172, 175, 185, 186, 190, 
195, 196, 198, 199, 221, 237, 246, 265, 
269, 349, 359 

Prinzip der Großen Zahl 45, 52, 65 ff., 135, 
164, 185, 213, 225, 286 

Provisionsteilungsverbot 199 ff., 357 
Prozessführung 319 f. 
Prüfpflicht 204 f., 206, 210, 267 
punitive damages 335 ff. 
Quersubventionierung 20, 67, 96, 138, 144, 

215 
Quotelung 4, 89 f., 236 f., 239, 240 ff., 283 
– Beweislast 241 
– Folgen 263 ff., 265 f., 269 f. 
– Maximalquote 274 f. 
reasonable expectations doctrine 87 f., 251 
Rechtsschutzversicherung 179, 205, 221, 

298, 310, 313 ff. 
Reform 4, 9, 40, 147, 170, 181, 223, 224, 

228, 230, 233, 240, 241, 243, 244, 249, 
254, 266, 269, 270, 273, 274, 275, 276, 



Stichwortverzeichnis 

 

390 

278, 280, 281, 282, 284, 297, 317, 318, 
322, 323, 325, 327 

Regressnahmepflicht 341 f. 
Reisegepäckversicherung 177 
Relevanzrechtsprechung 248 siehe auch 

Obliegenheiten – Kausalität 
Risikoäquivalenz siehe Äquivalenz 
Risikoausgleich  
– im Kollektiv 12, 20, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 

41, 42, 44, 46, 53, 54, 55, 65, 70, 71 ff., 
81, 82 ff., 91, 114, 119, 126 ff., 133, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 152, 
153, 157, 159, 162, 165, 171, 173, 175, 
176, 178, 186, 187, 188, 191, 202, 203, 
204, 213, 217, 223, 228, 258, 262, 272, 
283 f., 287, 299, 305, 312, 317, 327, 334, 
335, 337, 338 f., 347 f., 349, 353 f., 
355 ff. 

– in der Zeit 41, 70, 318 f. 
Risikoausschluss 12, 84, 159, 190 f., 215, 

220 ff., 230, 233, 236, 244, 250, 263, 279, 
280, 286, 287, 289, 298, 305, 308 ff., 318, 
328, 338, 343, 349 

Risikozuschlag siehe Prämien 
risk distribution 82, 85, 88 
risk-pooling 55, 69, 73, 86, 125, 340 
Rückkaufswert 97, 99, 300 
Rückversicherung 73, 105 
Rückwärtsversicherung 182 ff. 
Sachversicherung 43, 52, 70, 77, 103, 177, 

221, 271 
Sachverständiger 320 
Schadenerwartung 68, 185, 225 
Schadenversicherung 74, 180, 199, 218, 341 
Schmerzensgeld 27, 332 ff., 338, 347, 349 
Schrankenfunktion siehe Begrenzungsfunkti-

on 
Schwankungsrückstellung 70 
shareholder value 5 
Seeversicherung 57 ff., 64, 286 siehe auch 

Erwerbsversicherung 
Sicherheitszuschlag siehe Prämien 
Sicherungsteam 155 ff. 
Sittenwidrigkeit 182 f. 
Solidargemeinschaft 13, 34 ff., 54, 98, 173, 

181, 193, 208, 246, 358 
Solidarität 36, 37 ff., 54, 62, 63, 83, 89, 126, 

186, 187 ff., 195, 196, 198, 265, 266, 269, 
271, 359, 360, 362 

Sorgfalt 12, 27, 151, 169, 232, 239, 242, 

244, 246, 248, 258, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 272, 276, 277, 
278, 281, 299, 317 

– , eigenübliche 252 f., 262 
Sozialversicherung 34 ff., 45, 53 f., 77, 110, 

172 f., 177, 191, 193, 195, 238, 269, 271 
Sparten 20, 38, 52, 67, 70, 103, 126, 175, 

214, 216, 219, 233, 234, 286, 287, 362 
Statistik 68, 71, 72, 73, 115, 157, 164, 177, 

188, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 209, 
216, 217, 237, 270, 283 

Sterbekasse 17, 51, 62 
Summenversicherung 42, 43, 44 
Takaful 90 
Tarifstrukturzuschlag 178 f. 
Transparenzkontrolle siehe Allgemeine 

Versicherungsbedingungen 
Treu und Glauben 87, 131, 149, 150 ff., 171, 

245, 253, 265, 273, 297, 302, 306, 326, 
328, 359 

Treuhand 135 ff. 
– Begriff 136 f. 
– „Ermittlungsrechtliche“ Versicherungs- 

146 
– Sicherungs- 145 f. 
– Unternehmermodell 148, 176 
– Versicherer als Treuhänder 5, 11, 97, 

135 ff., 146, 147, 162, 166, 176, 338, 358, 
359 

– Verwaltungs- 136, 139 ff. 
Treuhänderverfahren 31 
Überschussbeteiligung 3, 49, 65, 92 ff., 103, 

114, 119, 125, 215, 218 
Unfallversicherung 27, 35, 74, 292 
Unisex-Tarif 4, 196 f. 
Unteilbarkeit siehe Prämie 
Verbraucher 
– , „mündiger“ 169 f., 293 
– -schutz 4, 9, 167 f., 169, 171, 228, 230, 

235, 274, 283 f., 293, 303, 340 
– -verbände 7, 11, 29, 205 
Versicherung 
– Definition 36, 39 ff., 46 f., 55 
– Bedarfstheorie 41 f. 
– Funktion 41, 45, 55, 63, 74 ff., 77, 80, 89, 

156, 164, 173, 190, 212 ff., 283 
– Plansicherungstheorie 42 ff. 
– Schadensersatztheorie 41 f. 
Versicherungsanspruch, allgemeiner siehe 

Deckungsanspruch 
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Versicherungsaufsicht 29, 30 ff., 54, 55, 65, 
72, 93, 96, 97, 128, 142, 146, 174, 200, 
203, 216, 217, 219, 288, 359, 361 

Versicherungsbetrug 6, 78, 237, 243, 314 
Versicherungsfall 20, 21, 37, 40, 42, 45, 46, 

50, 66, 68, 69, 78, 86, 88, 90, 101, 104, 
105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 127, 
133, 142, 148, 163, 164, 165, 180, 182 ff., 
206, 211, 221, 222, 224, 225, 226, 231, 
233, 236, 237, 239, 242, 242, 243, 248, 
249, 252, 253, 260, 262, 266 ff., 278, 294, 
295, 297, 301, 311, 315, 316, 319, 330, 
331, 332, 343 ff., 355 

– Herbeiführung 89, 91, 221, 240, 241, 248, 
249, 250, 253, 254, 259, 269, 271, 278, 
279, 281 

Versicherungsmakler siehe Versicherungs-
vertreter 

Versicherungsmathematik 6, 44, 61, 66 ff., 
108, 114, 126, 155, 157, 175, 177, 193, 
197, 217, 270 

Versicherungsprinzip 14, 22, 30, 37 ff., 45, 
46, 65 ff., 116, 118, 121, 126, 140, 159, 
177, 209, 214, 215, 261, 262, 283, 284, 
312, 347, 353, 357, 359 

Versicherungsschutz siehe Deckungsan-
spruch 

Versicherungstechnik 6, 20, 30, 41, 46, 56, 
65 ff., 82, 85 f., 89, 104, 114, 118, 126 f., 
135, 144, 152, 153, 159, 165 f., 195, 198, 

209, 215, 224, 227, 251, 283, 287, 293, 
300, 305, 312, 315, 354, 359, 361 siehe 
auch Versicherungsmathematik 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 5, 
7, 17, 46, 48, 49 ff., 57, 62 ff., 65, 76, 
113, 114, 129, 130, 142, 143, 173, 176, 
362 siehe auch Genossenschaft 

– , kleiner 21, 51 f., 74 f., 90, 192 
Versicherungsvertrag 
– Auslegung, ergänzende 328 f. 
– Relativität 134, 135, 153, 164, 170, 304 
Versicherungsvertreter 128, 199 ff., 221, 

331, 342 f., 347 
Versicherungswirtschaft 11 f., 29, 157, 207, 

229, 266, 287, 358 
Versicherungswissenschaft 13 ff. 
Vorsatz 58, 89, 230, 231, 234, 236, 237, 238, 

239, 241, 248, 249, 250, 252, 255, 256, 
259, 262, 266, 271, 272, 274, 278, 311 

VVaG siehe Versicherungsverein auf Ge-
genseitigkeit 

Wartezeit 311 ff. 
Wettbewerb 45, 48, 54, 80, 106 f., 118, 142, 

168, 170, 174, 176, 177, 182, 204, 210, 
211, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 265 f., 
273, 288, 325, 357, 358, 360 

– -sfreiheit 190, 203 
Wette 46 f., 53, 59, 87, 180, 354, 355 
Wirtschaftlichkeit 294 ff., 323 ff. 
Zillmerung 99
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